
 

11. Mai 2019 

Plattenbörse im Bahnhof Vohwinkel 
 

Marktordnung 
 

01. Eine Anmeldung ist vorab erforderlich. Die Standgebühr wird bei Standplatzzusage sofort fällig und beträgt 

12,-Euro (incl. 19% Ust.) pro Meter. Es stehen, solange Vorrat reicht, hauseigene Tische zum Aufpreis von 3,- € 

(incl. 19% Ust.) pro Standmeter zur Verfügung. Standtiefe 1,60m. Stühle stehen kostenfrei zur Verfügung. 

Zahlbar per Banküberweisung. Ihre Anmeldung wird erst nach Zahlungseingang gültig. Ohne fristgerechte 

Zahlung verfällt Ihre Reservierung. Sollten Sie den Termin nicht wahrnehmen können, sagen Sie bitte 

rechtzeitig ab. Wenn wir Ihren Platz neu vergeben können, zahlen wir Ihre Standgebühr zurück. Bei 

Verspätung oder Nichterscheinen verfällt Ihr Anspruch auf Rückzahlung. 

02. Das Warenangebot ist auf Gebrauchtware aus dem Bereich Musik beschränkt: Tonträger aller Art mit Zubehör, 

Fachliteratur und Fanartikel musikalischen Inhalts. Das Anbieten gewaltverherrlichender, indizierter oder 

illegaler Ware ist verboten. Es besteht Preisauszeichnungs- und für gewerbliche Anbieter 

Firmenkennzeichnungspflicht. 

03. Der Standaufbau muss zwischen 9:00 und 11:00 Uhr erfolgen. Der Stand ist bis 10:30 Uhr einzunehmen, 

danach kann der Platz ggf. weiter vergeben werden. Die festgesetzte Marktzeit von 11:00-16:00 Uhr ist von 

allen Ausstellern einzuhalten. Kein späterer Aufbau, oder vorzeitiger Abbau. Der Abbau muss bis 18:00 Uhr 

beendet sein. 

04. Beim Be- und Entladen auf dem Bahnhofsvorplatz darf der Busverkehr nicht beeinträchtigt werden. Den 

Anweisungen des Veranstalters ist Folge zu leisten. 

05. Die Platzzuteilung erfolgt durch den Veranstalter. Die markierte Standfläche ist einzuhalten, die Fluchtwege 

sind freizuhalten. 

06. Es sind eigene Tische aufzubauen deren sicherer Stand gewährleistet sein muss. Bei angemieteten Tischen 

sind die Tischflächen abzudecken. Decken sind mitzubringen. 

07. Das Rauchverbot im gesamten Gebäude ist unbedingt einzuhalten. Offenes Feuer am Stand ist untersagt. Die 

Brandschutzordnung ist gegenzuzeichnen und einzuhalten. 

08. Lebensmittel- und Getränkeverkauf, Glücksspiel und Tonträgerwiedergabe nicht gestattet. 

09. Jeder Aussteller ist für Schäden, die direkt oder indirekt durch ihn und seinen Gehilfen hervorgerufen werden 

persönlich haftbar. 

10. Der Veranstalter haftet nicht für beschädigte, oder abhanden gekommene Ware. 

11. Der Standplatz ist sauber zu verlassen, Müll ist mitzunehmen. 

12. Die Anweisungen des Veranstalters sind einzuhalten. Bei groben Verstoß gegen die Marktordnung behält sich 

der Veranstalter einen Platzverweis vor. In diesem Fall wird der Teilnehmerbetrag nicht erstattet. 

13. Sollte die angekündigte Veranstaltung ausfallen, werden entrichtete Gebühren zurück erstattet. Der 

Veranstalter haftet nicht für ggf. entstehende Nachteile der Aussteller durch Ausfall der Veranstaltung. 

 

Mit vollzogener Anmeldung wird die Marktordnung rechtsverbindlich anerkannt. 

 

 

 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und wünschen schon jetzt eine erfolgreiche Teilnahme! 

Für Fragen steht Ihnen Uli Kopka gerne unter unten genannten Kontaktdaten zur Verfügung:  

 

 


